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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1987

Norm

StGB §134 Abs2

Rechtssatz

Unter dem Worten "Ohne Zueignungsvorsatz" im § 134 Abs 2 StGB ist nicht jedes auf "Zueignung" schlechthin

gerichtete wertneutrale Vorhaben, sondern nur der strafrechtlich relevante Begri: des auf eine unwertbegründende

Zueignung gerichteten Vorsatzes zu verstehen.
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